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Einführung

Vielfach wurde in der Sozialen Arbeit, der Sozialpädagogik und der Pädagogik 
die Frage danach gestellt, wie sich Biografie und Beruf miteinander verbinden 
und welche Beziehung zwischen beiden besteht (vgl. überblicksartig die Beiträge 
aus Kraul 2002). Es wurde danach gefragt, was den Pädagogen / die Pädagogin 
bzw. den „Erzieher“ (Spranger 1968) im Kern seiner Persönlichkeit ausmacht: 
Was ist die eigentliche, ja unverwechselbare Echtheit der Träger*innen dieser Be-
rufsgruppen und wie lässt sich dieser Kern fassen? Oder lässt sich überhaupt et-
was Eigentliches, Unverwechselbares in den einzelnen Berufsbiografien dieser 
Berufsgruppen finden, das einem Schwerpunkt ähnelt, der Biografie und Beruf 
‚aufspannt‘ und in das jeweilige aufeinander ausgerichtete Verhältnis setzt? In 
diesem Zusammenhang wird auch die Frage gestellt, ob es eine besondere Beru-
fung gäbe, die Sozialarbeiter*innen haben (Pfaffenberger/Schenk 1992), und wie 
diese zu verstehen sei.

An die Frage nach dem Kernelement jener Berufe bezogen auf diejeni-
gen, die diese Berufe ausüben, knüpft sich eine andere, viel diskutierte Fra-
ge. Noch immer wird darum gestritten, ob die Soziale Arbeit / Sozialpäd-
agogik und die Pädagogik als Profession bzw. als Professionen verstanden 
werden können und ob der Sozialen Arbeit dieser ‚Status‘, den die Soziologie 
der Profession, nicht jedoch dem Beruf zuspricht, anerkannt werden kann 
(vgl. dazu überblicksartig Schütze 1992). Die Argumente dafür und dagegen 
wurden vielfach benannt und in einer bis heute anhaltenden Diskussion ge-
geneinander ins Feld geführt (vgl. ebd.). Auch bei anderen Berufsgruppen 
wird darüber diskutiert, ob diese als Professionen zu verstehen seien. Den 
„alten Professionen“ (Mok 1969) der Mediziner*innen, Jurist*innen und 
Theolog*innen stehen die „neuen Professionen“ (ebd.) entgegen, darunter zum 
Beispiel die Lehrerschaft. Doch nicht nur bei den pädagogischen Berufen, den 
Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen, Pädagog*innen und Erzieher*innen (vgl. 
Reichertz 1993, S. 205), sondern auch bei anderen Berufsgruppen wie denen 
der Ingenieur*innen, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen wird darüber 
gestritten, ob sie als Professionen bezeichnet werden können (vgl. Pfadenhauer 
2003, S. 31). In diesem Zusammenhang wird neben der Bezeichnung der „neu-
en Professionen“ (Mok 1969) auch von „would-be-professions“ (Hughes 1958, 
S. 133), von „semi-professions“ (Etzioni 1964) und „von klassischen und neuen 
Professionen“ (Stichweh 1994, S. 325) gesprochen.

Die drei „klassischen“ (ebd.) Professionen, deren Professionsstatus unbe-
stritten ist, haben sich, so wird argumentiert, über Jahrhunderte hinweg zu dem 
hin geformt, was heute als Profession bezeichnet werden kann (Stichweh 2000, 
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S. 29 f.). Um zu belegen, wann man von einer Profession sprechen kann, fallen die 
Stichworte der Autonomie (Pfadenhauer 2003, S. 40, mit Marshall 1939), „kolle-
giale Binnenkontrolle“ (Oevermann 1997, S. 9) und die Bearbeitung von Zentral-
werten gemäß einem professionellen Altruismus im Interesse der Klient*innen 
(vgl. Parsons 1968). Sie werden genannt, um das, was immer schon als Profession 
gegolten hat, von dem abzugrenzen, was noch unter den Begriff des Berufs fällt.

Diejenigen, die sich dafür aussprechen, dass pädagogische Berufe – und dar-
unter die Soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik – Professionen sind, halten den 
Gegner*innen entgegen, dass unabhängig von Profession oder Beruf Professio-
nalität reklamiert werden kann, die sich an unterschiedlichen Aspekten festma-
chen lässt (vgl. Bauer 2018). Jene Professionalität lässt sich zum Beispiel am be-
ruflichen Handeln, das unter gewissen Bedingungen als professionell verstanden 
werden kann, erkennen (vgl. König 2014, S. 75). Die Berufe, deren berufliches 
Handeln als professionell eingestuft werden kann, können Professionalität rekla-
mieren (vgl. Bauer 2018). In diesem Zusammenhang wird Professionalität häufig 
auch in die Person der Noch-Berufsträger*innen oder schon Professionellen hin-
einverlegt und in Form eines Spektrums verschiedener Kompetenzen wahrge-
nommen (vgl. König 2014, S. 75).

Spricht man von professionell bzw. nicht-professionell, ist diesem Sprechen 
häufig eine Qualitätszuschreibung an die Professionellen bzw. an das, was als 
professionell gilt, unterlegt. Ob die Arbeit tatsächlich „qualitätsvoller“ ist, wenn 
sie von Professionsträger*innen ausgeführt und weniger „qualitätsvoll“, wenn 
sie von Angehörigen anderer Berufsgruppen, denen der Status einer Profession 
nicht zugesprochen wird, vorgenommen wird, wird häufig nicht hinterfragt. 
Zu eng scheint immer noch die Beziehung zwischen Profession und professi-
onellem Qualitätsanspruch. Wenn das, was als professionell bezeichnet wird, 
gleichzeitig auch meint, dass es mit ‚gut‘ gleichzusetzen ist, dann muss das, 
was als ‚professionell‘ gilt, auch besser sein als das, was nicht professionell oder 
gar unprofessionell ist. Und so liegt es nah, denjenigen, die einer Profession 
angehören und damit professionell sind, Qualitäten oder Kompetenzen zuzu-
sprechen (vgl. König 2014), die diejenigen, die nicht-professionell sind, nicht 
haben können. Hier ließe sich einwenden, dass Ärzt*innen, Jurist*innen und 
Theolog*innen ebenso ihre ‚Schönheitsfehler‘ machen – so wie sie auch von 
Angehörigen anderer Berufsgruppen oder Professionen gemacht werden: Man 
denke nur an die Blutspendeskandale oder die sogenannte Herzklappenaffä-
re. Dennoch werden die Fehler von Professionsträger*innen weniger dahin-
gehend in der Soziologie zur Kenntnis genommen, dass die Frage gestellt wer-
den würde, wie die gern unter den Tisch gekehrte Fehlerhaftigkeit jeglichen 
Handelns – unabhängig davon, ob es als professionell oder unprofessionell 
ausgewiesen wird – professionstheoretisch miteinbezogen wird. Jedoch gibt es 
die Überlegungen dazu, wie sich professionelles Handeln darstellt und dass es 
davon bedroht sein kann, dass „Paradoxien und Antinomien“ (Schütze 1992) 
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auftreten und sogar als typisch für dieses Handeln erkannt werden können. Sie 
tragen dazu bei, den Blick auf das, was sich zwischen Professionsträger*in und 
Klient*in abspielt, zu öffnen.

Von professionssoziologischer Seite wurde mit Blick auf das eigene For-
schungsfeld festgestellt, dass sich das, was unter einer Profession zu verstehen 
ist, einem nicht-wissenschaftlich fundierten, alltagsweltlichen Zugang entziehe 
und sich erst mit einem theoretischen Vorverständnis erschließe (vgl. Maiwald 
1997, S. 11). Es braucht also einiges an Wissen, um einen Begriff, der intuitiv 
so wenig fassbar ist, zu verstehen. Auch wird das Begriffsverständnis dadurch 
nochmals erschwert, als dass der Professionsbegriff aus vielen unterschiedlichen 
Ansätzen heraus diskutiert wird: dem des funktionalistischen, des machttheore-
tischen und des interaktionistischen Models, um nur einige zu nennen (vgl. dazu 
überblicksartig Pfadenhauer 2003, S. 31 - 54). Sie alle ringen um den Vorrang in 
der Begriffsdeutung (vgl. ebd.). Auch hat sich ein Fokus der Untersuchungen auf 
die bereits erwähnte Berufsgruppentrias der Mediziner*innen, Jurist*innen und 
Theolog*innen, die wie schon erwähnt unbestritten als Professionen gelten, ge-
richtet. Ihnen wurden Untersuchungen gewidmet, die sich zum Beispiel entweder 
mit Professionsfragen zur Berufsgruppe der Mediziner*innen (vgl. Parsons 1970, 
Larson 1977, S. 19 - 39) oder der Professionalisierungsgeschichte der juristischen 
Profession (vgl. Maiwald 1997) befassten. Diese Fokussierung der Professionsso-
ziologie auf die Dreiheit der klassischen Professionen ließ das Bild dessen, was 
als Profession verstanden wird, gewissermaßen scharf gezeichnet hervortreten 
unter Bezugnahme auf die Professionen der Ärzt*innen und Jurist*innen (vgl. 
Rüschemeyer 1972). Somit können diese Berufsgruppen analytisch im Sinne pro-
fessionstheoretischer Modelle als Inbegriff dessen gelten, was Professionen sind.

Bei anderen Berufsgruppen ist man sich wie schon erwähnt weniger einig, ob 
diese Professionen sind: Neben den „alten Professionen“ (Mok 1969) wurden die 
„neuen Professionen“ (ebd.) wie zum Beispiel die pädagogischen Berufe hinsichtlich 
eines möglichen Professionsstatus kritisch in den Blick genommen (vgl. Reichertz 
1993, S. 205; Sahle 1985). Doch auch bei einer Berufsgruppe, die unbestritten als 
Profession gilt, die der Theolog*innen, wird diskutiert, ob deren gesellschaftliche 
Funktion nicht von einer anderen Berufsgruppe, die der Psychotherapeut*innen, 
abgelöst worden ist (vgl. dazu überblicksartig Abbott 1980).

Im Zuge der Diskussion um die Frage nach dem Professionsstatus der päd-
agogischen Berufe ist auch die Frage nach der Professionalisierung (Larson 1977, 
Abbott 1988, Freidson 2001) von Berufen als Entstehungsprozess von Professio-
nen zu nennen. Dieser Prozess der Professionsentstehung wurde auch aus macht-
theoretischen Gesichtspunkten (Freidson 2001, Larson 1977) heraus beleuchtet. 
Doch lässt sich daraus schließen, dass – wie Wilensky (1972) fragt – jeder Beruf 
irgendwann eine Profession sein wird? So wie von Professionalisierung im Sinne 
eines Gewinns an Status gesprochen wird, wird zunehmend auch über das ent-
gegengesetzte Phänomen, den Verlust an Status, und von Deprofessionalisierung 
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gesprochen (Freidson 2001, S. 129 - 132, Jarausch 1996, Krause 1996). Ob und 
unter welchen Bedingungen diese Deprofessionalisierung drohe, wurde gefragt.

Nicht zuletzt wurden Ideen darüber entwickelt, dass sich die heutige Welt in 
ihrem dynamischen Veränderungsprozess so gestalten könnte, dass unterschied-
liche Arten von Technologie den/die ‚menschliche/n‘ Professionsträger*in über-
flüssig machen könnte (vgl. Susskind/Susskind 2017). Führt man diesen Gedan-
ken im Sinne von Susskind/Susskind (2017) konkret aus, lässt sich die Frage 
stellen, ob irgendwann Apps, die den Gesundheitszustand überprüfen, praktizie-
rende Allgemeinmediziner*innen überflüssig machen oder ob die allgegenwärti-
ge mediale Verbreitung von Information, die in großen Teilen der westlichen 
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fession oder Berufsgruppe zusammenarbeiten, sondern auch mit denen anderer 
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nalität ist (vgl. dazu Karic et al. 2019) und welche Bedingungen dazu beitragen, 
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mer schon multiprofessionell sei insofern, als dass sie immer schon mit anderen 
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et al. 2020). Angesichts dieser Diskussionen entsteht der Eindruck, dass, spricht 
man von Multiprofessionalität, etwas stattfinde, was die vormals so fest erschei-
nenden Grenzen zwischen den einzelnen Professionen aufzuheben vermag und 
in andere neue Dimensionierungen stellt, die die alten, festen Horizonte der auf 
Abschottung bedachten alteingesessenen Professionen teilweise auflöst bzw. an-
ders rahmt.
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innerhalb dessen sie stattfinden, und vor dem Hintergrund ihres Zusammen-
spiels mit der sie umgebenden Umwelt (Strauss 1991). Diese Ansätze bewirken 
mit ihrer Pragmatik eine stärkere Fokussierung auf die Interaktion zwischen 
Berufsträger*in/Professionsträger*in und Klient*in.
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ausgegangen: Pro Berufsbiografie wird eine Profession veranschlagt.1 Man stellt 
also nicht die Frage danach, ob jemand, der Lehrer*in, Psycho thera peut*in, Ärztin 
oder Arzt, Priester*in etc. ist, nicht gleichzeitig auch eine zweite Professionszuge-
hörigkeit aufweist, zum Beispiel Psychotherapeut*in und Jurist*in ist, Ärztin oder 
Arzt und Theolog*in, Anwältin oder Anwalt und Lehrer*in etc. So stellt sich der 
Bezug zwischen Einzelprofessionsträger*in und einer Profession (und nicht zwei-
er oder mehr Professionen) als das vorrangige Augenmerkt der Professionsfor-
schung mit Biografiebezug dar.2

Die Berufsforschung nimmt den beruflichen Wandel sowohl auf Ebene des 
Arbeitsmarktes als auch im Hinblick auf sich neu etablierende Arbeitsbereiche 
wie New Media in den Blick und untersucht innerhalb dieses Kontextes auch 
Arbeitnehmer*innen auf die Zahl ihrer vorherigen Arbeitsplätze (vgl. Schmidt/
Spree 2005, S. 107 ff. und 193 ff.). Auch befasst sie sich mit Mehrfachqualifikatio-
nen von Berufsträger*innen (Royl 2005). So entsteht der Eindruck, dass im Feld 
der Forschung zum Beruf mehr Raum dafür ist, berufliche Veränderungen auf 
der Ebene der einzelnen Berufsträger*innen einzubeziehen und Personen in den 
Blick zu nehmen, die nicht nur einen beruflichen Hintergrund, sondern mehrere 
berufliche Hintergründe aufweisen (ebd.). Die Frage nach der Mehrfachberuf-
lichkeit erscheint eher als eine Realität, die es zu untersuchen gilt, als dies in der 
Professionsforschung der Fall ist, die den Blick wenig auf Professionsträger*innen 
mit einem zwei- oder mehrfachen Professionshintergrund richtet. Hierzu bildet 
eine Studie zu den Professionalisierungswegen von Psychotherapeut*innen eine 
Ausnahme, da hier auch Psychotherapeut*innen untersucht werden, die einem 
anderen Beruf / einer anderen Profession angehört haben (vgl. Schaeffer 1990).

Berufe werden in der Berufsforschung häufig in den Kontext des Arbeits markts 
gestellt, dem von vornherein Veränderung und Beweglichkeit zugedacht wird (vgl. 
Brücker et al. 2012). So erscheint es als Tatsache, dass Arbeits  markt veränderungen 

1 Nittel/Seltrecht (2016) formulieren folgende Voraussetzung, die begründen soll, warum 
sich pro Berufsbiografie eine Profession und nicht zwei Professionen miteinander ver-
binden: „Die starke Amalgamierung von Biographie und Berufsbiographie geht Hand in 
Hand mit der Verschränkung von innerem Beruf (den intrinsischen Motiven und der per-
sönlichen Motivation) mit dem äußeren Beruf (Status, externen Erwartungen) (Brunner 
2004, S. 502). Und je mehr Lebenszeit im Prozess der individuellen Professionalisierung 
absorbiert wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer radikalen 
Zäsur, eines berufsbiographischen Spurwechsels, der in eine andere Fachkultur einmün-
det“ (ebd., S. 141).

2 Schaeffer (1990) bildet hier eine Ausnahme, insofern in ihrer Studie Professionsträger*innen 
mit Mehrfachprofessionszugehörigkeit in den Blick genommen werden, jedoch geschieht 
dies nicht unter dem Aspekt einer zweifachen-Professionsträgerschaft, sondern folgt der 
Frage danach, wie sich professionelles, psychotherapeutisches Handeln im „Anfangsstadi-
um der Professionalisierung“ (ebd.) darstellt.
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neue Arbeitsbereiche schaffen (vgl. Schmidt/Spree 2005). Auch wurden Fragen 
zu Öffnungs- und Schließungsprozessen des Arbeitsmarktes zum Beispiel bei 
Entstehung neuer Märkte wie der IT-Technologie (vgl. ebd.) von der Berufsfor-
schung aufgeworfen. Und es wurde untersucht, warum und wie sich Personal-
besetzungen änderten und warum welche Berufsträger*innen mit unterschied-
lichen formalen Qualifikationen Eintritt in eine neu entstandene Sparte des 
Arbeitsmarktes, der sogenannten New Media, fanden (vgl. ebd.).

Schon seit Längerem wird nicht nur über die „Patchworkfamilien“ gespro-
chen, sondern auch über den „Patchworklebenslauf“ bzw. die „Patchworkkarri-
ere“ (https://arbeits-abc.de/patchwork-karriere/ und Bloemer 2005). Unter der 
Schlagzeile „Ade unbefristeter Arbeitsvertrag, hallo Patchworkkarriere“ (ht-
tps://arbeits-abc.de/patchwork-karriere/) finden sich – sucht man im Internet 
– Tipps für Arbeitnehmer*innen mit Mehrfachberufshintergrund, die lediglich 
ein gutes Selbstmanagement brauchen, um jeder Personalleiterin/jedem Perso-
nalleiter den Wert der eigenen Berufsbiografie und Arbeitskraft nachvollziehbar 
darzustellen und damit problemlos einen Einstieg in den präferierten Job zu 
finden. Es lässt sich beobachten, dass jene „Patchworkkarriere“ Züge aufweist, 
die zeigen, dass sie im Gegensatz zu einem klassischen Lebenslauf „(…) mit le-
benslanger Betriebszugehörigkeit“ (Bloemer 2005, S. 7) konstruiert wird. Und 
es stellt sich die Frage, wie normal die „Normalerwerbsbiografie“ (Gerstenauer 
2016, S. 7) angesichts einer in ständiger Veränderung begriffenen Arbeitswelt 
ist, die die Planung einer Karriere für den/die Einzelne*n erschwert (vgl. ebd.). 
Düstere Prognosen prophezeien sogar das „Ende der Arbeit“ (Rifkin 2016) und 
rechnen für das 21. Jahrhundert mit einem zunehmenden Rückgang von Ar-
beitsplätzen und mit Unterbeschäftigung, die im Unverhältnis zur Überproduk-
tion steht. Dies würde dann Mehrfachberufsbiografien der Arbeitnehmer*innen 
als Reaktion auf die Veränderungen der Arbeitswelt zunehmend notwendig 
machen, ließe sich hier weiter argumentieren. Ebenso lässt sich jedoch auch 
Normalität bzw. Nicht-Normalität der neuen Flickenteppich-Mischung an Be-
rufsbezügen, -kenntnissen und -erfahrungen zur Diskussion stellen wie auch 
ihre Vor- und Nachteile zu dem als „klassisch“ (vgl. Bloemer 2005) verstandenen 
Berufsweg mit einem Berufshintergrund: Ist Patchwork bereits die neue Nor-
malität oder nur eine in der letzten Zeit vermehrt auftretende andere Form des 
Berufslebenslaufs, der die alte Norm der Zielstrebigkeit ohne Umwege infrage 
stellt? Entsprechend ließe sich fragen, ob die Zukunft angesichts von Arbeits-
marktveränderungen, neuen Technologien, immer dynamischer werdenden Be-
dürfnisneuausrichtungen – sei es zum Beispiel in Bezug auf den persönlichen 
Konsum oder die sich jeweils verändernde Lebensweise – den Patchworklebens-
lauf als neue „Geradlinigkeit“ im Sinne einer Reaktion auf den steten Wechsel 
etablieren wird. Und wenn das geschähe, wo und innerhalb welcher Berufsbe-
reiche würde sich dann das neue und als ‚normal‘ verstandene Patchworkbe-
rufsleben widerspiegeln? Wäre es in mehr als nur einigen Berufssparten wie den 
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bereits erwähnten New Media zu finden und damit auch in den Berufen, die sich 
als Professionen verstehen lassen?

Blickt man auf die Forschung zu Profession und Biografie der Einzel-
professionsträger*innen, bilden Professionsträger*innen mit einfacher Professi-
onszugehörigkeit nach wie vor bei Forschungsfragen die bereits erwähnte nicht 
weiter hinterfragte Norm in der Professionsforschung mit Biografiebezug. Pro-
fessionsträger*innen, die einer Profession angehören, erscheinen aufgrund der 
starken Fokussierung auf diese Form der Professionsträgerschaft als impliziter 
Maßstab (vgl. Nittel/Seltrecht 2016). Über die monoprofessionellen Selbstkonst-
ruktionen, zum Beispiel auch vor dem Hintergrund weiterer Bezugnahmen wie 
Migration, Gender etc., hat die Forschung zu Biografie und Profession bereits 
einige Ergebnisse herausgearbeitet (vgl. Daigler 2008, Braun 2010). Zu bi- oder 
mehrfachprofessionellen Selbstkonstruktionen dagegen ist unter entsprechen-
dem Fokus eben jener anderen und von vorherigen In-den-Blick-Nahmen ver-
schiedener Ausrichtungen auf eben diese Mehrfachprofessionalität noch nichts 
bekannt.

Ähnlich verhält es sich bei genauerer Betrachtung des Professionalitätsbe-
griffs. Professionalität mit Bezug auf den/die Professionsträger*in oder als „per-
sonaler Ansatz“ (König 2014, S. 75) funktioniert nach wie vor als Zuschreibung 
an Professionsangehörige mit einfacher und nicht mehrfacher Professionsträger-
schaft. Geht es um den Professionalitätsbegriff mit personenbezogener Schwer-
punktsetzung (vgl. ebd.), dann stellt sich diese häufig als eine Zuweisung von 
Kompetenz, Wissen, Erfahrung an den/die einzelne*n Professionsträger*in 
dar (vgl. ebd., S. 75 f.). Entsprechend gibt es Versuche, die spezifische Lehrer- 
oder Pädagogenprofessionalität herauszuarbeiten (vgl. die Beiträge in Zlatkin-
Troitschanskaia et al. 2009). Dies geschieht immer unter der Fokussierung 
darauf, Professionsträger*innen zu untersuchen, die „nur“ Pädagog*innen, 
Lehrer*innen, Theolog*innen, Jurist*innen, Ärzt*innen etc. sind, nicht gleichzei-
tig Pädagog*innen und Theolog*innen, Jurist*innen und Sozialarbeiter*innen, 
Ärzt*innen und Lehrer*innen. Hier stellt sich die Frage, wie es sich mit Pro-
fession und Professionalität verhält, wenn die „normalen“ professionssoziolo-
gischen Kontexte und Rahmungen verlassen und andere Konstrukte diskutiert 
werden. Wie lässt sich Professionszughörigkeit in ihrer „anderen“ Ausformung 
verstehen und denken, wenn es dabei um ProfessionsträgerInnen*innen geht, 
die zum Beispiel Sozialpädagog*innen und Lehrer*innen, Theolog*innen und 
Pädagog*innen, Jurist*innen und Sozialarbeiter*innen sind?

Angesichts der Forschungslücke in der pädagogischen Professionsforschung 
mit Referenz auf die Biografie der Professionsträger*innen, die Mehrfach-Pro-
fessionsträgerschaften noch immer darstellen, ergibt sich die Frage danach, wie 
sich Professionalität begreifen lässt, wenn sie vor dem Hintergrund eines an-
deren und nicht des gewohnten Paradigmas verstanden wird. Wie lassen sich 
Professions trä ger*innen mit mehrfachem Professionshintergrund und -bezug, 
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also Päd  a  gog *innen, die gleichzeitig auch Jurist*innen sind oder Sozial ar bei-
ter*innen, die zusätzlich der Lehrerprofession angehören usw., in ihrer spezifi-
schen oder anderen Professionalität verstehen? Gibt es eine solche andere Profes-
sionalität? Und wenn dies so ist, wie stellt sich diese dar?
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selbst? Haben Sie Zugehörigkeitsambivalenzen bzw. sind beide Pro fessions-
zugehörigkeiten/-bezogenheiten wichtig und spielen in ihren Selbstbildern eine 
Rolle? Spielen beide Zugehörigkeiten eine Rolle, auch wenn nur noch in einem 
Berufsbereich gearbeitet wird? Wie verändert sich ihre Selbstsicht mit dem Aus-
üben des zweiten Berufs? Oder gibt es diesbezüglich keine Veränderung? Wie 
üben sie, wenn sie in beiden Bereichen tätig sind, dies täglich aus? Gibt es Pro-
bleme der Vereinbarkeit? Wie fühlen sie sich von ihren einfach-beruflichen 
Kolleg*innen wahrgenommen? Und wie nehmen sie diese wahr: Sehen sie sich in 
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stellen ließen.
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1. Forschungsstand zum Professionsbegriff

Um zu klären, was genau eine Profession ist, soll ein Blick auf den Stand der Dis-
kussion um den Professionsbegriff geworfen werden. Dabei wird versucht, die 
Entwicklung der Diskussion nachzuverfolgen, wichtige und prominente Ansätze 
herauszuarbeiten und schließlich die Position, auf der in dieser Arbeit Bezug ge-
nommen werden soll, vor dem Hintergrund der vorher dargestellten Ansätze zu 
beschreiben.

1.1 Der Professionskriterienansatz

Die Diskussion darum, was eine Profession ist, wird seit einigen Jahrzehnten ge-
führt. Insbesondere mit Talcott Parsons (1968) und dessen funktionalistisch ori-
entiertem Professionsmodell setzte eine breite Rezeption des Professionsbegriffs 
nicht nur im englischsprachigen, sondern auch im deutschsprachigen Raum ein. 
Da viele Bezugnahmen auf Parsons‘ Professionsbegriff erfolgt sind, wird auch vom 
klassischen Professionsmodell gesprochen (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 37 ff.). Dies 
lässt vermuten, dass Parsons den Professionsbegriff begründete, doch gab es bereits 
vorher Überlegungen, Beruf und Profession begrifflich zu unterscheiden und nach 
Merkmalen zu suchen, die eine Profession vom Beruf trennt, mit anderen Worten: 
danach zu suchen, was das ‚Mehr‘ oder das ‚Etwas‘ ist, das die Profession im Ge-
gensatz zum Beruf ausmacht. Die Vorgänger des klassischen Professionsmodells 
nach Parsons wie zum Beispiel Carr-Saunders und Wilson (1936) entwickelten 
ein Modell, das eine Unterscheidung zwischen normalen und besonderen Berufen 
bzw. zwischen Beruf und Profession verspricht. Dieses Modell versteht Professio-
nen als Berufsgruppen, die eine „intellectual technique“ (ebd., S. 297 ff.) aufweisen 
und nutzen. Damit ist nach Maiwald (1997, S. 13) „eine spezifische Kunstfertigkeit 
oder technische Kompetenz (…), die nicht auf Basis einfacher Einübung erworben 
wird, sondern die einen gewissen „Wissensbezug“ besitzt“ (ebd.), gemeint. Diese 
besondere Technik bzw. Kompetenz kann unterschiedlich begründet sein, zum 
Beispiel wissenschaftlich, institutionell oder ästhetisch (vgl. ebd.). Wichtig ist hier 
der Wissensbezug auf theoretisches Wissen, den Carr-Saunders und Wilson (1936) 
Professionen als tragendes Merkmal zuschreiben (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 32). 
Ohne dieses theoretische Wissen und den Bezug darauf ist auch eine Profession 
nicht denkbar, so lassen sich die Vertreter*innen des ersten Professionsbegriffsan-
satzes verstehen (vgl. ebd.). Kritiker*innen der Überlegungen sprechen von einer 
„Reduktion auf die Wissensbasis von Professionen“ (ebd.). Durch diesen Wis-
sensfokus, den der Professionskriterienansatz anlegt, um Professionen als solche 
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begrifflich zu fassen, werden andere Charakteristika, die Professionen ausmachen, 
ausgeblendet. Carr-Saunders‘ und Wilsons (1936) Ansatz wurde später von ande-
ren angelsächsischen Studien aufgegriffen; die Merkmale, die die Vertreter*innen 
des Professionskriterienansatzes als konstitutiv für Professionen herausgearbeitet 
hatten, wurden von Hesse (1968) zu einem „Professionskriterienkatalog“ (ebd.) 
verdichtet und zu einem Ansatz gebündelt, der Professionen bestimmte Merkmale 
bzw. Kriterien zuweist, darunter die Anwendung von Können und Kompetenz auf 
der Basis von theoretischem Wissen zugunsten anderer und nicht eigener Bedürf-
nisse (vgl. ebd.). Damit besteht Ausrichtung und Zielorientierung von Professionen 
in der Fokussierung der Probleme anderer und lässt sich daher als altruistisch be-
zeichnen (vgl. ebd.). Professionen agieren entsprechend auch zugunsten des All-
gemeinwohls (vgl. ebd. bzw. Pfadenhauer 2003, S. 32). Weitere „Kriterien“ (Hesse 
1968) von Professionen sind ihre Selbstverpflichtung, sich um das Wohl anderer zu 
bemühen und sich dabei ethisch angemessen zu verhalten und dies in Form zum 
Beispiel von ethischen Richtlinien oder Kodizes, zu deren Folgeleistung sich Pro-
fessionen verpflichten, niederzulegen (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 32). Auch macht 
es Professionen aus, dass sie sich zu Verbänden bzw. fachbezogenen Vereinigungen 
zusammenschließen (vgl. ebd., S. 32 f., und Wilensky 1972).

Kritisch wurde neben der schon erwähnten fragwürdigen, weil zu kurz gegrif-
fenen Reduktion von Professionen auf ihren Wissensbezug (vgl. Pfadenhauer 2003, 
S. 32) angemerkt, dass die professionskriterientheoretischen oder indikatorenthe-
oretischen Positionen kein Muster im Sinne eines „Strukturierungsprinzips für die 
Bestimmungsmerkmale von Professionen“ (ebd., S. 33) erkennen lassen. Es stellt 
sich also die Frage, wie und warum kriterientheoretische Positionen die Merkma-
le, die darüber entscheiden, unter welchen Voraussetzungen von einer Profession 
gesprochen werden kann, festlegen (vgl. ebd., vgl. Johnson 1972, vgl. Goode 1972).

Zu Vertreter*innen des Professionskriterienansatzes lassen sich auch Daheim 
(1970), Kairat (1969), Hartmann (1972) und Rüschemeyer (1972) rechnen. So 
versteht Hartmann (1972) Professionen als Teil eines Phasenmodells aus Arbeit, 
Beruf und Profession. Innerhalb dieser Trias ist die Profession von Arbeit und 
Beruf dadurch unterschieden, dass ihr eine funktionale Dimension (Wissen) und 
eine gesellschaftliche Dimension (gesellschaftliche Ordnung) zugeschrieben wird 
(vgl. ebd.). Kritisch ließe sich hier fragen, ob und wenn ja warum Arbeit und Beruf 
die Wissensdimension und die Dimension der gesellschaftlichen Ordnung nicht 
zugeschrieben wird. So wirkt es, als hätten Arbeit und Beruf als von der Professi-
on unterschiedene Phasen keinen Wissensbezug. Jedoch sind Berufe ja ebenfalls 
an Wissen orientiert und haben eine gesellschaftliche Rolle. Ob es Gründe gibt, 
davon zu sprechen, dass diese Rolle mit dem verwandt ist, was Hartmann (1972) 
unter „gesellschaftlicher Dimension“ (ebd.) versteht, darüber ließe sich durch-
aus diskutieren. Rüschemeyer (1972) schreibt im Gegensatz zu Hartmann (1972) 
Professionen eine „technische“ Kompetenz und „Zentralwertorientierung“ (Rü-
schemeyer 1972) zu, während Daheim (1970) und Kairat (1969) Professionen auf 
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ihren Wissensbezug reduzieren und den vorher genannten moralisch-ethischen 
Aspekt von Professionen nicht als Kriterium anerkennen, das genügend Schärfe 
aufweist, um die Profession vom Beruf klar zu unterscheiden. Eine entgegen-
gesetzte Position zu der Dimensionierung von Professionen als Berufsgruppen, 
die sich um ein theoretisches Wissen herum konstituieren und sich auf dieses 
Wissen beziehen, nimmt Dewe (1996) ein, der grundsätzlich den theoretischen 
Wissensaspekt als weniger wichtig einschätzt und Professionswissen als Hand-
lungswissen versteht. Damit steht nach Dewes Meinung das Wissen, auf das sich 
Professionen beziehen, auf der Seite der Praxis und nicht der Theorie (vgl. ebd.).

1.2 Das funktionalistische Professionsmodell

Nach Parsons (1968) und dem von ihm entwickelten funktionalistischen oder 
„klassischen Professionsmodell“ (Pfadenhauer 2003, S. 37 ff.) sind Professionen 
gesellschaftstragend insofern, als dass sie die Wegbereiter von Fortschritt und 
Neuerung in komplexen modernen Gesellschaften seien (vgl. Parsons 1968). Da 
sie Probleme lösen, deren Kern einen zentralen Wert haben wie den der Gesund-
heit, des Rechts, der Bildung etc., bringen sie Gesellschaften als Ganzes voran und 
bereiteten ihnen den Weg in die Zukunft (vgl. ebd.), lauten die Überlegungen des 
klassischen Modells. Da es in diesem Ansatz mehrheitlich um die Funktion geht, 
die Professionen innerhalb der Gesellschaft einnehmen, wird auch vom funktio-
nalistischen Modell gesprochen (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 37). Im klassischen 
bzw. funktionalistischen Modell wird davon ausgegangen, dass Professionen 
eine zentrale Position beim Funktionieren einer Gesellschaft einnehmen und ihr 
Wegfall eine Änderung im gesellschaftlichen Gefüge zur Folge hätte (vgl. Parsons 
1968, S. 160). Einige zentrale Ausführungen, basierend auf Parsons (1968), zu 
Professionen sind:

1. Professionen sind Träger des Funktionierens und des Fortschritts moderner 
westlicher Gesellschaften (vgl. ebd., S. 160).

2. Sie dienen der Steigerung der „Rationalität“ (ebd., S. 163 ff.) in komplexen 
Gesellschaften; diese Rationalitätssteigerung ist notwendig, um die vielschich-
tigen Problemlagen der Gesellschaftsmitglieder zu bearbeiten (vgl. ebd.).

3. Sie sind gemeinwohlorientiert bzw. am Wohl anderer und nicht an utilitaris-
tischen Interessen orientiert (vgl. ebd., S. 171 ff.).

4. Professionen sind Wissenserzeuger und -anwender, daher sind sie sowohl 
in theoretischen Bereichen zu finden (in der Wissenschaft) als auch in prak-
tisch bezogenen Bereichen: Zum Beispiel wäre ein solcher Vertreter der juris-
tischen Profession ein zugelassener Anwalt, der Mandate von Klient*innen 
übernimmt (vgl. ebd., S. 179).
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5. Vernunftbasiertheit der Professionen: Sie sind situiert in rationalistischen 
und nicht traditionalistischen Gesellschaften und sind selbst vernunftorien-
tiert (vgl. ebd., S. 164 ff.).

6. Träger*innen von Professionen üben gesellschaftliche „Autorität“ (ebd., 
S. 165) aus, die sich auf „überlegene fachliche Kompetenz“ (ebd.) stützt und 
durch „Funktionsbestimmtheit“ (ebd., S. 166) geprägt ist.

7. Konkrete Vertreter*innen der Professionen sind: Ärzt*innen (vgl. ebd., S. 165 
f.), Professor*innen (vgl. ebd.), Anwält*innen (vgl. ebd., S. 169) und die 
Träger*innen technischer und pädagogischer Berufe (vgl. ebd., S. 179).

8. Eingebundenheit der Professionen in einen institutionellen Rahmen, der sich 
darauf stützt, dass den Professionsträger*innen vonseiten der Klient*innen 
Vertrauen entgegengebracht wird, das für das Aufrechterhalten der Bezie-
hung zwischen beiden notwendig ist – gleichzeitig benötigt dieser Rahmen 
das Zustandekommen bzw. das Bestehen eines „komplexen Gleichgewichts 
verschiedener sozialer Kräfte“ (ebd., S. 179).

9. Beziehungsstruktur zwischen Professionsangehörigen und Klient*innen
a) ist funktional spezifisch im Gegensatz zu zum Beispiel freundschaftlichen 

Beziehungen, die funktional diffus sind; ein Arzt will seinen Patienten 
heilen, es geht ihm nicht um die Pflege einer von persönlicher Zuneigung 
getragenen zwischenmenschlichen Beziehung (vgl. ebd., S. 168 f.).

b) ist universalistisch (von der Person der/des Klient*in abstrahiert bzw. ent-
fernt, klassifiziert sich die Beziehung nicht über Nähe wie es partikularis-
tische Beziehungen tun (z. B. verwandtschaftliche oder freundschaftliche 
Beziehungen) (vgl. ebd., S. 168 f., S. 170 f.).

Von mehreren Seiten wurde Parsons vorgeworfen, dass er Professionen auf die 
funktionalistische Dimension reduziere (vgl. z. B. Pfadenhauer 2003, S. 37). Auf-
grund jenes vorrangigen Fokus geraten andere Aspekte, die das Wesen von Pro-
fessionen beschreiben, aus dem Blick (vgl. ebd.). So beschäftigt sich der funktio-
nalistische Ansatz nicht mit gesellschaftlichen Machtstrukturen, die sich in einer 
ungleichen Machtverteilung ausdrücken3. Diese Macht strukturiert sich in einer 
Machtkonzentration zugunsten einiger Gesellschaftsgruppen oder bestimmter 
Individuen und zu Ungunsten anderer (vgl. den nachfolgenden Abschnitt zu 
machttheoretischen Modellen). Dass eben dieses Machtgefälle gerade auch die 
Professionen und ihre Träger*innen betrifft, da Professionsträger*innen im Kli-
entenkontakt mit größeren Handlungsmöglichkeiten ausgestattet sind als ihre 
Klient*innen und damit ein Machtgefälle zwischen Professionsträger*innen und 
Klient*innen zugunsten der Professionsträger*innen und zu Ungunsten ihrer 

3 Dies führen insbesondere die Vertreter*innen machttheoretischer Professionsmodelle als 
Kritikpunkt am klassischen Modell an. Vgl. dazu z. B. Larson 1977.
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3 Dies führen insbesondere die Vertreter*innen machttheoretischer Professionsmodelle als 
Kritikpunkt am klassischen Modell an. Vgl. dazu z. B. Larson 1977.
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Klient*innen besteht, klammert das funktionalistische Modell weitgehend aus 
und wirkt so zu wenig orientiert an der sozialen Realität von Machtungleichver-
teilung (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 50). Auch macht Parsons‘ Feststellung der tra-
genden Funktion von Professionen zugunsten gesamtgesellschaftlicher Weiter-
entwicklung den Eindruck, dem Entstehungsprozess von Professionen eine nicht 
weiter begründete Naturalisierung zuzuschreiben (vgl. ebd., S. 52), die sich kriti-
sieren lässt. Entsprechend der bereits erwähnten Reduktion von Professionen auf 
ihre funktionalistische Dimension (vgl. ebd., S.  37) fällt auch das Bild der 
Professionsträger*innen sozusagen ‚eindimensional-reduziert‘ aus. Professions-
träger*innen scheinen im Sinne des funktionalistischen Primats nicht anders ge-
dacht zu sein als als Träger*innen einer bestimmten Aufgabe, die die jeweils rich-
tigen Handlungen zur Sicherstellung des Klientenwohls vollziehen im Sinne 
eines Nur-so-vollziehen-Könnens und Nicht-anders-handeln-Könnens. Vor dem 
Hintergrund dieser starken Funktionalität scheint ein Gros an Subjektivität bzw. 
jede persönliche Prägung, die die Professionsträger*innen – aber auch ihre 
Klient*innen – haben könnten und haben, zu verschwinden. Mit anderen Wor-
ten kommen Professionsträger*innen als eigenständige Personen, als Subjekte, 
die unterschiedlichen Machtstrukturen unterworfen sind, unterschiedliche bio-
grafische Gewordenheiten aufweisen und nicht zuletzt unterschiedliche Haltun-
gen in Bezug auf das Wohl ihrer Klient*innen haben, nicht vor. Sie sind lediglich, 
versteht man Parsons richtig, „Träger*innen“ von Professionen wie der Ärzte-, 
der Juristen- oder auch der Lehrprofession und bilden in der oben ausgeführten 
funktional spezifischen und universalistischen Beziehungsstruktur (vgl. Parsons 
1968, S. 178 ff.), die Professionsträger*in und Klient*in verbindet, das entspre-
chende funktionale Counterpart zu den Klient*innen. Damit sind sie also – die 
Linie des funktionalistischen Modells weitergedacht – Diagnostiker*innen der 
Klientenprobleme wie auch Lösungsarbeiter*innen, die den Klient*innen prä-
sentieren, was geschehen soll, damit das jeweils bestehende Problem beseitigt 
wird. Hier wird erneut etwas ausgeklammert, und zwar, dass es fragwürdig er-
scheint, ob es die Einheitlichkeit in der Problembewertung und -bearbeitung 
gibt, wie sie das funktionalistische Modell suggeriert, da unterschiedliche Sicht-
weisen und Perspektiven zwischen Professionsträger*in und Klient*in vorhan-
den sein können, die bei der Lösungsbearbeitung miteinander konkurrieren4. 
Auch seien dem funktionalistischen Ansatz zufolge die Professionsträger*innen 
bezogen auf die funktionale (und damit auch einzig vorhandene) Beziehungs-
struktur universalistisch ausgerichtet und positionierten sich nicht in der Nähe, 
sondern in der Distanz zu den Klient*innen (vgl. ebd.). In der universalistischen 

4 Dies kritisiert der interaktionistische Ansatz, der im Folgenden noch aufgegriffen wird, am 
klassischen Modell und arbeitet Paradoxien und Dilemmata, die in der Interaktion zwi-
schen Professionsträger*in und Klient*in auftreten, bewusst ein (vgl. Schütze 1992).
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Distanz und nicht in der partikularen Nähe sind Professionsträger*innen im 
klassischen Modell an der Problembearbeitung tätig und stellen so die Problem-
lösung sicher (vgl. ebd.). Es stellt sich die Frage, warum die Distanz, wie sie das 
klassische Modell beschreibt, gut und richtig ist und ob sie etwas zur Problemlö-
sung beiträgt. Es  lässt sich fragen, ob es auch eine universalistische Nähe gibt, aus 
der heraus Professionsträger*innen Klientenprobleme bearbeiten können. Die 
von Parsons geforderte Verschränkung von Distanz und Problemlösung versus 
Nähe und vermeintlicher Unmöglichkeit der Problembearbeitung zwischen 
Professionsträger*in und Klient*in (vgl. ebd.) steht ohne weitere Erklärungen 
und Ausführungen im Raum.
Auch lässt sich am klassischen Modell kritisch anmerken, dass es eine gelingende 
Bearbeitung der Klientenprobleme durch die Professionsträger*innen voraus-
zusetzen scheint, ohne zu berücksichtigen, dass professionelle Arbeit stets auch 
von dem Risiko geprägt ist, erfolglos zu sein.5 Ebenso wenig wird im klassischen 
Modell danach gefragt, wie sich Berufe und Professionen voneinander abgrenzen 
lassen oder ob es eine Begriffsdiffusion an der Grenze von Berufs- und Professi-
onsbegriff gibt. Damit wird im funktionalistischen Ansatz nicht mit-ein-gedacht, 
dass es einen Entstehungsprozess von Professionen geben könnte, an dessen 
Ende das, was als Profession bezeichnet werden kann, als Entwicklungsprodukt 
steht (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 52). Vielmehr erscheinen Professionen als ir-
gendwie schon immer eingebettet in die soziale Wirklichkeit moderner Gesell-
schaften, ohne dass der Prozess ihrer Entstehung als solcher untersucht wird.6 
Dieses Schon-immer-Bestehen von Professionen stellt jedoch einen Widerspruch 
dar, wenn Profession und moderne Gesellschaft miteinander verbunden werden, 
wie es im klassischen Modell der Fall ist. Denn daraus müsste ja folgen, dass es in 
nicht-modernen bzw. vormodernen Gesellschaften keine Professionen gegeben 
hat. Wenn es aber in modernen Gesellschaften Professionen gibt, in vormoder-
nen Gesellschaften jedoch nicht, dann müssen Professionen entstanden sein, also 
einen Entwicklungsprozess durchlaufen haben, so wie eine vormoderne Gesell-
schaft ja ebenfalls nicht von einem Moment auf den anderen zu einer modernen 
Gesellschaft wird.

5 Dies kritisieren zum Beispiel systemtheoretische Modelle mit dem Verweis darauf, dass der 
Erfolg professioneller Arbeit nicht sicher ist bzw. die Arbeit von Professionsträger*innen 
stets auch von Misserfolg und Zielverfehlung bedroht sind (vgl. Pfadenhauer 2003, S. 45, 
und Stichweh 1994, S. 296 f.). Auch Vertreter*innen interaktionistischer Ansätze würden 
hier einwenden, dass professionelle Arbeit aufgefordert ist, „Antinomien und Paradoxien“ 
(Schütze 1992, Schütze 1996) zu bearbeiten.

6 Pfadenhauer formuliert es als „Naturereignis“ (Pfadenhauer 2003, S. 58).
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